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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2012-518
öffentlich

18.01.2012
Bürgermeister

Abwägungs- und Satzungsbeschluss über die 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 "Wohngebiet Karow"
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 08.02.2012 Bauausschuss Dorf Mecklenburg
Ö 28.02.2012 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
1. Während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 6. Änderung des 
    Bebauungsplanes Nr. 1 „Wohngebiet Karow“ wurden von den Bürgern keine 
    Anregungen vorgebracht. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
    öffentlicher Belange wurden von der Gemeindevertretung geprüft. 
    Es ergeben sich: - zu berücksichtigende Stellungnahmen und

- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen
    Das Ergebnis der Prüfung wird als Anlage zum Beschluss genommen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
    vom 23.09.2004, BGBI. I S. 2414 in Verb. mit § 86 der Landesbauordnung M-V (LBauO    
    M- V) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 18.04.2006 (GVOBI. M- V S. 102), 
    sowie der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-
    verordnung BauNVO ) vom 23. Jan. 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 
    3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBI. I S. 
    446) sowie der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 
    des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18. Dez. 1990 (BGBI. I 
    S. 58) beschließt die Gemeindevertretung die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1
    „Wohngebiet Karow“ im Bereich des Baufeldes WA 3 am „Karower Ring“ bestehend aus 
    der Planzeichnung ( Teil A ) und dem Text ( Teil B ) sowie die örtlichen Bauvorschriften 
    über die Gestaltung baulicher Anlagen, als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.

4. Der Beschluss über die 6. Änderung des Bebauungsplanes ist ortsüblich bekannt 
    zumachen; dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der 
    Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Anlage/n:
Planänderung
Begründung
Abwägung
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Gemeinde Dorf Mecklenburg 
Gemeindevertretersitzung vom 28.02.2012

Satzung über die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1
“ Wohngebiet Karow “ im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Anschreiben vom  10.11.2011 

Bedenken und Hinweise von: Ergebnis der Prüfung und Abwägung: 

Trägern öffentlicher Belange                                                                                       

Zweckverband Wismar
- keine Bedenken, - Hinweise:
Wasserversorgung und Schmutzwasser-  - Die gegebenen Hinweise werden zur Kenntnis
entsorgung       genommen und sind durch den Bauherrn bei der 
- im „Karower Ring“ bestehen Wasserversor-   konkreten Vorhabenplanung zu beachten.
  gungsleitungen und Schmutzwasserentsor-
  gungskanäle sowie zahlreiche vorverlegte 
  Grundstücksanschlüsse
- für ausgewiesene Bebauung besteht An-
  schlussmöglichkeit an diese Netze
- nach Möglichkeit vorverlegte Grundstücksan-
  schlüsse Wasser und Schmutzwasser nutzen
- Löschwasserversorgung aus dem öffentlichen 
  Netz nicht möglich

Gasversorgung Wismar Land
- keine Bedenken, -Hinweise: - Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
- im angegebenen Bereich befinden sich   und in der Begründung ergänzt. 
  Versorgungsanlagen aus dem Verantwortungs-
  bereich der Gasversorgung  Wismar Land GmbH
- Planauszüge dienen nur Planungszwecken, 
  Angaben sind unverbindlich, Abweichungen 
  sind möglich 
- bei Bauausführung durch ausführende Firma 
  rechtzeitig aktuelle Planauszüge anfordern
- bei Planungen Merkblatt „Schutz von 
  Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten“ 
  beachten 

Landkreis Nordwestmecklenburg
Fachdienst Umwelt
Untere Wasserbehörde
- keine Bedenken, -Hinweise: - Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen
- aus wasserrechtlicher Sicht bestehen gegen   und beachtet.
  die Änderung keine Bedenken   Der Zweckverband ist am Planverfahren 
- für die Wasserversorgung und die Abwasser-   beteiligt.
  ableitung ist Zweckverband die zuständige 
  Körperschaft
- für Niederschlagswasserbeseitigung ist 
  Gemeinde zuständig
Gewässerschutz:
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- mit den Bauarbeiten auf dem Grundstück - Die Hinweise zum Gewässerschutz werden 
  eventuell vorhandene Drainleitungen und   zur Kenntnis genommen und beachtet.
  sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktions-
  fähigkeit erhalten bzw. wiederherstellen
- Hinweise zum Umgang mit wassergefähr-
  denden Stoffen 
- notwendige Erdaufschlüsse oder Grund-
  wasserabsenkungen 1 Monat vor Baubeginn 
  bei unterer Wasserbehörde anzeigen

Untere Abfallbehörde
- keine Bedenken, Hinweis :
- es liegen keine Erkenntnisse über Altlasten Die Hinweise werden entspr. beachtet und
  oder den Verdacht auf eine altlastverdächtige sind im Plan vermerkt.
  Fläche vor; sollten bei Erdarbeiten jedoch 
  Auffälligkeiten auftreten, ist das Umweltamt 
  unverzüglich zu informieren
- Grundstücke sind gemäß der jeweils geltenden 
  Abfallsatzung des Landkreises NWM an die 
  öffentliche Abfallbeseitigung anzuschließen

Untere Immissionsschutzbehörde
- Stellungnahme wird nachgereicht

Untere Naturschutzbehörde
- keine Bedenken, - Hinweis:
- Naturschutzbelange sind von der Änderung 
  nicht berührt

Bereich Kommunalaufsicht
- keine Bedenken, - Hinweis: - Der Hinweis wird beachtet. 

  Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
  erfolgt auf Satzungsrechtlicher Grundlage.

FD Ordnung und Sicherheit/Straßenverkehr
Untere Straßenverkehrsbehörde - keine Bedenken und Hinweise

FD Bau und Gebäudemanagement
Straßenaufsichtsbehörde - keine Einwände

Straßenbaulastträger - keine Einwände

Abfallwirtschaftsbetrieb des LK - keine Bedenken

FD Bauordnung und Planung
SG Förderung Ländlicher Raum/Denkmal- - keine Einwände
schutz

SG Bauordnung und Bauleitplanung
Rad, Reit- und Wanderwege - keine Einwände

Brandschutz 
Brandschutztechnische Stellungnahme - keine Einwände

Bauleitplanung
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- keine Bedenken, - Hinweise: Die Hinweise wurden mit folgendem Ergebnis

geprüft:
- Grundzüge der Planung werden mit 
  Änderung nicht berührt
- das ursprünglich gestalterische Konzept wird - Eine Einbeziehung des angrenzenden Flur-
  mit der Änderung aufgegeben, Gemeinde   stückes 98/153 in den Änderungsbereiches und
  sollte prüfen, ob es sinnvoll ist, das angrenzende   eine Erweiterung der überbaubaren Flächen ist
  Flurstück 98/153 mit in den Änderungsbereich   nicht beabsichtigt.
  einzubeziehen, um Bebauung zu ermöglichen
- festgesetzte Geschossflächenzahl (größer als - Der Hinweis wird beachtet, die Geschoss-
  Grundflächenzahl) kann nicht ausgenutzt   flächenzahl, die mit dem Ursprungsplan fest-
  werden und ist zu streichen   gesetzt wurde, wird mit der Änderung gestrichen.
- Rechtsgrundlagen auf aktuellen Stand bringen - die Rechtsgrundlagen werden auf den 

  aktuellsten Stand gebracht
- im Bereich des Bestandes sind immer wieder - Die Einschränkung für die Errichtung von  
  Befreiungen für die Errichtung von Carports vor   Carports gilt für den gesamten Geltungsbereich 
  der Gebäudefront zur Straßenverkehrsfläche   des B-Planes. Eine Sonderregelung für den 
  erteilt worden, diese Problematik für den   Bereich „Karower Ring“ ist nicht vorgesehen.
  gesamten Bereich regeln
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